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Das Verhiltnis des Bewulitseinsaktes zum bewuBten Akt. H3

der SchluB nahe: ,Das Universale ist kein reales Etwas
mit subjektivem Sein sei es in der Seele oder auller ihr,
es besitzt nur ein objektives Sein in der Seele.“485

So wie seine Lehre vorliegt, mdchten wir Bacon als
Anhiinger des empirischen Realismus betrachten: empirisch
wird das Universale erkannt und tota et totaliter ist z. B.
die humanitas in jedem Individuum. Der Einflul Plotins
und wohl auch eines Skotus Eriugena macht sich hier
geltend. (Fortsetzung folgt.)

e

DAS VERHALTNIS DES BEWUSZTSEINSAKTES
ZUM BEWUSZTEN AKT.
Von Dr. HEINRICH KIRFEL C. Ss. R.

e o ) e

Die Notwendigkeit einer klaren wund richtigen Er-
kenntnis vom Wesen des BewuBtseins diirfte wohl kaum
von jemandem bestritten werden. Das BewuBtsein ist es
ja, welches uns das gesamte Material liefert zum Aufbau
einer der wichtigsten Wissenschaften, der Psychologie;
konnte ein wahrhaft wissenschaftliches Streben dieses
Material unbesehen hinnehmen, ohne nach seiner Herkunft
zu fragen? Seinem BewulBtsein traut der extremste Sub-
jektivist und Solipsist ebenso wohl, wie der entschiedenste
Dogmatist und Realist, und darum bildet das Bewufitsein
den Ausgangspunkt der kriteriologischen Untersuchungen,
die gemeinsame Basis, auf der der Kampf der entgegen-
gesetzten Erkenntnistheorien gefiihrt werden muB; wie
kann man sich aber in eine Schlacht einlassen, wenn man
nicht einmal das Schlachtfeld kennt?

Wiirde man aus der hohen Bedeutung eines richtigen
und scharf umschriebenen BewuBtseinsbegriffes folgern,
dal} ein solcher auch in der Tat bei allen Philosophen zu
finden sei, so wiirde man sich leider tduschen. Wenn man

485 Muschietti, a. a. O., p. 42. Mit Wilh. Ockam hat Bacon auch
die direkte Erkenntnis des Singuldren durch den Verstand gemeinsam, und
beide bekimpfen den thomistischen Begriff der Spezies als Mittel zwischen
erkennendem Subjekt und Objekt. Vgl. a. a. 0., p. 74 ff. und p. 88 ff,,
P. Hadelin, a. a. O., p. 378 und 385.
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etwa in Rud. Eislers ,,Worterbuch der philosophischen
Begriffe“! die Auffassungen des BewubBtseins nachliest,
welche im Lauf der Zeiten und besonders in der neuesten
Zeit vorgetragen wurden, so ist man wohl versucht aus-
zurufen :

,2Mir wird von alledem so dumm,
Als ging’ mir ein Mihlrad im Kopf herum.“

Und dabei ist es nicht einmal notwendig, bei mehreren
Philosophen Umfrage zu halten, um die widersprechendsten
Auskiinfte zu bekommen. Man kann es erleben, dall bei
ein und demselben Autor innerhalb weniger Zeilen der
Begriff des Bewubtseins ganz chaméleonartig seine Farbe
wechselt. So findet man bei W. Wundt? folgendes: ,Da
das BewubBtsein selbst die Bedingung aller Erfahrung ist,
so kann aus dieser nicht unmittelbar das Wesen des Be-
wulltseins erkannt werden. ‘Alle Versuche, dasselbe irgend-
wie zu definieren, fiihren daher entweder zu tautologischen
Umschreibungen oder zu Bestimmungen der im BewuBt-
sein wahrgenommenen Titigkeiten, die ebendeshalb nicht
das Bewulitsein sind, sondern dasselbe voraussetzen.“ Sehen
wir davon ab nachzupriifen, ob die in diesen Sitzen ent-
haltenen ,Da%, ,Daher®, ,Ebendeshalb® eine wirkliche
schluBkriftige Abfolge markieren, und halten wir einst-
weilen nur fest, dafl die im BewuBtsein wahrgenommenen
Tatigkeiten nicht das BewuBtsein sind, sondern dasselbe
voraussetzen. Wundt fihrt fort: ,Tatsidchlich besteht das
BewuBltsein darin, daB wir iiberhaupt irgendwelche psy-
chische Zustinde und Vorginge in uns vorfinden.“ Danach
wire also das Bewulltsein ein Vorfinden, eine Tatigkeit,
vermutlich eine ,im Bewulitsein wahrgenommene Titigkeit,
die eben deshalb nicht das Bewultsein ist;* doch lassen
wir diesen boshaften Scherz beiseite, und hdren wir, was
Wundt uns noch weiter iiber das Bewulltsein zu sagen
hat: ,Dasselbe ist also kein von diesen Vorgingen zu
trennender Zustand.“ Lassen wir auch hier das ,Also"
ungeschoren passieren und beachten wir nur, dafl} das
Bewultsein, welches einen Satz vorher noch eine Tétigkeit
war, nun plotzlich zu einem Zustand degradiert wird.
,Unbewufite Vorginge aber konnen wir uns nie anders

1 3Berlin 1910. I 177—186.
2 W, Wundt, Grundziige der physiologischen Psychologie. 3Leipzig
1908. III. 320.
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als mit den Eigenschaften denken, die sie im BewuBtsein
besitzen. Ist es daher unmoglich Kennzeichen anzugeben,
durch die sich das BewuBtsein von etwaigen unbewullten
Zustinden unterscheide, so kann auch eine Definition des-
selben, die ja doch in der Angabe unterscheidender Merk-
male bestehen miiBte, unmdglich gegeben werden.” Das
BewuBtsein wéire also nach Wundt zu definieren durch
die Angabe der Merkmale, welche es von etwaigen un-
bewufiten Zustinden oder Vorgingen unterscheidet; damit
ist aber auch gesagt, daBl das BewuBtsein begrifflich nichts
anderes ist als die bewulliten Vorgidnge und Zustinde, was
ubrigens von Wundt an anderer Stelle! ausdriicklich hervor-
gehoben wird, indem er im Anschlufl an Herbarts Definition
des BewuBtseins bemerkt, daB dieses ,,mit der Gesamtheit
der inneren Erlebnisse identisch und demnach lediglich
ein zusammenfassender Begriff fiir diese Erlebnisse selber
ist.“ Das Bewulitsein ist also zugleich Tédtigkeit, Zustand,
Vorgang und Gesamtheit, Gesamtheit der inneren Erleb-
nisse, die aber ihrerseits nicht das Bewultsein sind, sondern
dasselbe voraussetzen. Da geht die Geschmeidigkeit des
Begriffes denn doch ein biBchen weit.

Wundts Fehler besteht darin, daB er den einen Aus-
druck ,,BewuBtsein“ fiir zwei verschiedene Begriffe ver-
wendet, ohne auf diese Mehrdeutigkeit hinzuweisen: er
bezeichnet damit das einemal den Akt, durch welchen
wir unsere psychischen Tétigkeiten erkennen, das andere-
mal aber die von uns erkannte psychische Tétigkeit selbst.
Im Interesse der Klarheit wird es geboten sein die zwei
verschiedenen Begriffe auch verschieden zu bezeichnen.
Man konnte etwa fiir das Wissen um die Vorgiinge unseres
Seelenlebens den Ausdruck ,,BewuBtseinsakt“ wihlen und
die Objekte dieses Wissens ,bewuBte Akte nennen. Diese
Terminologie soll fortan in vorliegendem Aufsatz an-
gewendet werden. Danach ist also unter BewulBtsein oder
BewuBitseinsakt in den nachfolgenden Zeilen immer nur
das unmittelbare Wahrnehmen des Vorhandenseins der
eigenen Erkenntnis- und Strebetitigkeiten des BewuBtseins-
subjektes zu verstehen.?

1 Ebd. S. 326.

? Gleichzeitig mit dem bewufiten Akt erkennen wir auch uns selber
als das Subjekt dieses Aktes. Beide Objekte des Bewuftseins konnen
erfaft werden entweder blof nach ihrer individuellen Existenz oder auch
nach ihrer wesentlichen Beschaffenheit. Mich. Glofiner hat in diesem
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Dall der BewulBtseinsakt von dem bewulliten Akt be-
grifflich verschieden ist, bedarf wohl keines weiteren
Nachweises. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach
ihrem gegenseitigen Verhiltnis in der realen Welt; ist
es auch dort als Verschiedenheit zu bezeichnen oder sind
beide sachlich identisch? Eine Anzahl neuerer Scholastiker
tritt fir ihre Identitit ein. P. T. Pesch beispielsweise legt
sich die Frage allerdings nicht ausdriicklich vor und
spricht sich deshalb auch nicht mit jener Bestimmtheit
aus, welche man wiinschen wiirde, indes kann iiber seine
Auffassung ein Zweifel kaum bestehen. Wenn er auch
dem hl. Thomas den Satz entlehnt, dafl die Objekte vor
den Erkenntnisakten erkannt werden,! so behauptet er
doch wenige Zeilen spiter, da wir durch einen einzigen
Akt ebenso das Objekt als erkanntes zu erkennen ver-
moégen, wie wir irgendein Ding mit der ihm eigenen Voll-
kommenheit wahrzunehmen imstande sind. Und in seiner
Logik bezeichnet er das Bewulitsein als das wahrnehmbare
Vorhandensein eines Aktes in dem Subjekt, das ihn setzt,?
und lehrt, daB es ebenso zum Wesen einer Erkenntnis
gehort, sich selbst indirekt und in zweiter Linie dem Er-
kennenden zu offenbaren, wie es ihr wesentlich ist, direkt
und in erster Linie ein Objekt zu vergegenwirtigen, und
daBl infolgedessen das Bewulfitsein eine wesentliche Eigen-
schaft aller Seelenvermdgen sei, welche der Ordnung des

Jahrbuch (XVI [1902] 270) vorgeschlagen, fiir die erstere Erkenntnis den
Ausdruck ,Bewufltsein® beizubehalten und letztere im Unterschiede davon
ySelbsterkenntnis® zu nennen. Dieser Anregung wurde durch die Fassung
der im Text gebotenen Begriffsbestimmung des BewuBtseins Rechnung ge-
tragen. Das BewulBitsein kann ein sensitives oder intellektives sein; fiir
letzteres empfahl Glofiner 1. e. p. 272 die Verwendung des Ausdrucks
»Selbstbewuftsein®. C. Willems (Institutiones philosophicae. Treviris 1906.
I. 147) hingegen versteht unter SelbstbewuBtsein das ,reflexe“ Bewuftsein
im Gegensatz zum ,direkten. Eine Verstindigung iiber den Gebrauch
dieses Wortes wire sehr zu begriiffen. Im Text unserer Abhandlung wird
wBewufitsein® immer fiir das ,direkte“ oder, wie Tilm. Pesch (Institutiones
logicae. Friburgi Brisg. 1889. II. 152—153) und Jos. Gredt (Elementa
philosophiae Aristotelico-Thomisticae. 2Friburgi Brisg. 1909. I. 893) wollen,
das ,begleitende“ Bewufitsein (conscientia concomitans) gebraucht.

1 T. Pesch, Institutiones psychologicae. Friburgi Brisg. 1898. IIIL. 167.

2 Pesch, Inst. log. IL. 158. ,Sensum intimum, si spectetur ut actus
esse ipsam experientiam, quam subiectum habeat suae modificationis, vel
esse perceptibilem aetus praesentiam subiecto eundem elicienti . . . Nos
quidem, rem si spectes, hane doctrinam veram et rectam esse arbitramur;
sed neglecta voce »sensus intimi« propter ambiguitatem, nomine »conscientiae
concomitantis« contenti sumus.
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Erkennens angehoren.! In demselben Sinne #dulBert sich
P. Peter Vogt S.dJ, wenn er? schreibt: ,Das BewuBtsein
oder BewubBtwerden ist kein neuer, kein vom Erleben und
Erfahren eines Vorganges abgesonderter Akt, sondern
sachlich ist es ein und derselbe Akt, nur dall er die sub-
jektive Seite daran bezeichnet. Jeder psychische Akt ist
ein ganz bestimmter bewuBter Akt. Nur der subjektive
Bestandteil, insofern es eben ein Vorgang in mir ist, gehort
zum BewuBtsein. Ich erlebe innere Vorginge, habe Ge-
danken, Schmerzen, Wiinsche usw. Den Gedanken halte
ich mir vor; daBl es mein Gedanke ist, sagt mir zu gleicher
Zeit das BewuBtsein. Einen Schmerz fithle ich; dall es
mein Schmerz ist, dariiber 1468t mir das BewuBltsein keinen
Zweifel. Ich setze einen Willensakt; daBl es mein Willens-
akt ist, wird mir bei dem gleichen Akte durch das Be-
wulltsein bestidtigt. Freilich kann ich dem inneren psy-
chischen Vorgang eine ganz besondere Aufmerksamkeit
schenken, kann ihn zum Gegenstand eines neuen Erkennt-
nisaktes machen. Aber das brauche ich nicht und tue
es auch fiir gewohnlich nicht. Falls dies notwendig wire,
so miiBte ich natiirlich auch jenen Akt, mittels dessen ich
mir den Vorgang vergegenwirtige, wiederum durch einen
anderen BewulBitseinsakt erfassen und geriete so in einen
Fortschritt zum Unendlichen (progressus in infinitum).*
Dementsprechend definiert Vogt3 das BewuBtsein als ,eine
allen psychischen Vorgéingen wesentlich zukommende Eigen-
timlichkeit, wodurch dieselben vom Subjekt als seine
eigenen, gegenwirtigen Erlebnisse klar wahrgenommen
werden, und macht! unter anderen Griinden gegen die
Annahme eines Gemeinsinnes auch den geltend, daf die
Sinneswahrnehmung als psychischer Vorgang ohnedies
eine vom BewulBtsein begleitete Tétigkeit ist. Endlich sei,
um andere zu iibergehen, als Vertreter dieser Auffassung

1 1. e. p. 153—154. ,Conscientia concomitans est elementum essentiale
cuiuslibet ordinis cognoscitivi. Et sicut de essentia cognitionis est, ut, quum
a facultate elicitur, rem manifestet cognoscenti, ita de eius essentia est,
ut etiam ipsa sese secundario et in obliquo manifestet cognoscenti; in qua
manifestatione experimentali conscientia illa continetur. Unde consequens
est, ut conscientia illa, si spectetur ut facultas, non sit facultas ab aliis
fci_lslt_ineta, ged sit omnium facultatum ordinis cognoscitivi proprietas essen-
ialis,

? Stundenbilder der philosophischen Propddeutik. Freiburg i. Br. 1909.
L (Psychologie) 1.

3 Ebd. S. 16. ¢ Ebd. 8. 147—148.
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unter den neueren Scholastikern noch C. Willems genannt,
welcher in seinem verdienstvollen Lehrbuch der Philosophie
die Frage eigens aufwirft und diskutiert.! Bei der An-
gabe der Literatur iber das Bewulitsein bemerkt Willems,?
daBl der hl. Thomas nicht klar genug das ,direkte* und
y,reflexe Bewulltsein zu unterscheiden scheine; ein Blick
auf die beiden zitierten Stellen?® zeigt jedoch, dafl} der
hl. Thomas an der ersteren zweifellos vom ,reflexen“ Be-
wulltsein spricht,® an der letzteren aber vom ,direkten“
Bewulitsein, wie sich aus seinem Beweisprinzip,® aus dem
von ihm gezogenen Vergleich der Erkenntnis des eigenen
Aktes in Gott, im Engel und im Menschen, aus der Heran-
ziehung des Gemeinsinnes in der letzten Einwendung und
aus der analogen Lehre des nichstfolgenden Artikels®
ergibt. Was Willems den Text nicht ganz klar erscheinen
1agt, ist vermutlich der Umstand, daf einerseits die an-
gefithrten Momente fiir das ,,direkte* Bewultsein zu sprechen
scheinen, und anderseits der hl. Thomas in der Losung
des zweiten Einwandes klipp und klar bemerkt: ,Alius
est actus, quo intellectus intelligit lapidem, et alius est
actus, quo intelligit se intelligere lapidem.* Mub
man aber daraus den SchluBl ziehen, daBl der hl. Lehrer

1 C. Willems, Inst. phil. I. 145—146.

2 1. ¢ p. 143.

3 8. theol. 1. q. 79 a. 13. und 1. q. 87. a. 3.

+ 8. theol. 1. q. 79. a. 13, ,Secundum quod recognoscimus aliquid
nos fecisse vel non fecisse . . . secundum hoc conscientia dicitur testi-
ficari.”

5 8. theol. 1. q. 87. a. 3. ,Unumquodque cognoscitur, secundum
quod est actu®,

6 8. theol. 1. q. 87. a. 4. ¢. ,Actus voluntatis intelligitur ab in-
tellectu, inquantum aliquis percipit se velle.* Daf der hl. Thomas im
Anschluff an diese Worte unmittelbar fortfihrt: ,et inquantum alignis
cognoscit naturam huius actus et per consequens naturam eius prin-
cipii, quod est habitus vel potentia“, darf nicht als Beweis fiir das Gegen-
teil betrachtet werden. Die Stelle findet ihre volle Erklirung S. theol. 1. q.
87. a. 1. c., wo der hl. Thomas von der doppelten Krkenntnis unserer
eigenen Seele nach ihrem Vorhandensein und ihrem Wesen spricht
und beiftigt: ,Ad primam cognitionem de mente habendam sufficit ipsa
mentis praesentia, quae est principium actus, ex quo mens percipit
seipsam . . . Sed ad secundam cognitionem de mente habendam non
sufficit eius praesentia, sed requiritur diligens et subtilis inqui-
sitio.“ Ebenso #duflert er sich im. folgenden Artikel iiber die Erkenntnis
unserer Habitus: ,,Prima cognitio habitus (sc. dum aliquis percipit se habere
habitum) fit per ipsam praesentiam habitlus . .. Secunda autem cognitio
habitus (sec. dum aliquis inquirit naturam et rationem habitus) fit per
studiosam inquisitionem.
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nicht deutlich genug geredef, oder sollte man nicht viel-
mehr daraus folgern, daBl er sich ganz unbedenklich und
unzweideutig fiir die Verschiedenheit des BewubBtseinsaktes
vom bewullten Akt ausgesprochen habe? KEs scheint also,
daB zu den von Willems' aufgezihlten Vertretern dieser
Anschauung — Fortlage, Ulrici, H. Fichte, Hagemann -
auch noch der hl. Thomas hinzuzufiigen wéare, wodurch
sich dann allerdings eine ziemlich gemischte Gesellschaft
ergeben wirde.

Um uns in dieser Frage ein eigenes Urteil zu bilden,
wollen wir sie nicht sogleich en bloec zu Il6sen suchen,
sondern sie in einzelne Teile zerlegen und von diesen
Teilen zundchst jenen vornehmen, welcher sich am leichte-
sten erledigen laBt.

Wie aus den oben angefithrten Zitaten von Vertretern
der Identitit des BewuBtseins mit dem bewulBiten Akt er-
sichtlich ist, sprechen sie ganz allgemein von psychischen
Akten, gestatten also die Ausdehnung ihrer Theorie auch
auf die Akte der verschiedenen Strebevermogen des Men-
schen; Willems spricht diesen Gedanken sogar ausdriick-
lich aus.2 Demnach wire also cin bewuBtes Streben, sei
es sinnlicher oder geistiger Natur, zugleich ein Akt des
Strebevermdgens (als solcher wird es vorausgesetzt) und
ein Akt des Erkenntnisvermdgens, weil er namlich als mit
dem Bewulltsein identisch aufgefalit wird und das BewuBt-
sein das Erkennen des Vorhandenseins eines psychischen
Aktes ist. Das konnte man nun gelten lassen, wenn man
annihme, daf die einzelnen Seelenvermdégen voneinander
nicht real verschieden sind; im anderen Falle ist die
Identitdt eines Erkennens und eines Strebens unmdéglich.
Denn die Potenz bedingt die Gattung des entsprechenden
Aktes, ein und derselbe Akt kann aber nicht verschiedenen
Gattungen angehoren, also auch nicht verschiedene Po-
tenzen aktuieren. Zudem wird jeder Akt durch die Auf-
nahme in einer Potenz individualisiert, es wiirde sich also

1 Inst. phil. I, 146.

2 Inst. phil. I. 145—147. ,Neque conscientia est actus realiter
distinctus ab aliis actibus cognoscendi vel appetendi ... Idem actus,
in quantum logice s. obiective terminatur vocatur cognitio (sive volitio)
sensitiva vel intellectualis, in quantum autem physice et subiective in anima
cognoscente (sive volente) terminatur, vocatur conscientia . .. Conscientia
directa pertinet ad actus cognoscendi et volendi; reflexa est actus solius
intellectus, non vero sensus neque voluntatis.* Im letztzitierten Satz
unterstreicht Willems selbst.
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aus obiger Voraussetzung der Widersinn einer zweifachen
Individuation in einem einzigen Sein ergeben. Die reale
Verschiedenheit der Erkenntnisvermdgen und Begehrungs-
vermdgen kann man aber nicht leugnen, wenn man die
echt aristotelische Lehre annimmt, dafl das unterscheidende
Prinzip! der Potenzen deren Objekte sind. Diese Lehre
eingehend begriinden zu wollen, wirde hier zu weit vom
Gegenstande der Untersuchung abfiithren und ist wohl
auch nicht notwendig, da sie innerhalb der scholastischen
Philosophie ziemlich allgemein angenommen ist, auch von
Autoren, mit deren Auffassung des Bewulltseins wir uns
hier auseinandersetzen; wenn man sie aber annimmt, wird
man schwerlich einem Widerspruch mit sich selbst aus-
weichen koOnnen, wenn man den bewullten Strebeakt mit
dem BewubBtsein dieses Aktes identifiziert.

Schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem Ver-
hiltnis bewuBter Erkenntnisakte zum Akte des BewubBt-
seins. Gehen wir auch hier schrittweise vor und fassen
wir zunichst den Akt sinnlicher Erkenntnis ins Auge.
Ist er identisch mit jenem Akt, durch welchen wir uns
seiner bewuBt werden? Wenn ja, dann hat z. B. ein
yauBerer“ Sinn zu seinem Gegenstande nicht blof AuBeres
Objekt, das verindernd auf ihn einwirkt, sondern auch
einen psychischen Vorgang. Somit miilte die Unterschei-
dung zwischen den AuBensinnen und dem Gemeinsinn
wegfallen, letzterer miiite mit den iibrigen Sinnen als
identisch erklirt werden. P. Peter Vogt S. J. liBt sich
in der Tat zu dieser Folgerung herbei, wie bereits friiher
erwiahnt wurde. Andere Autoren halten, obwohl sie iiber
das Wesen des BewuBltseins dieselbe Ansicht hegen wie
Vogt, an der realen Unterscheidung zwischen den duBeren
Sinnen und dem Gemeinsinn fest und bezeichnen als Ob-
jekt des letzteren die sinnlichen Wahrnehmungen. Ob sie
sich dabei nicht in einen Selbstwiderspruch verwickeln?
Wenn P. T. Pesch? die Verschiedenheit des Gemeinsinnes
von den auBeren Sinnen zu beweisen sucht, indem er be-
merkt, daB -der Akt des Sehens nicht in den Bereich der

1 Ich sage absichtlich ,das unterscheidende Prinzip“, nicht ,das
Unterscheidungsprinzip“; durch die Verschiedenheit der Objekte erkennen
wir nicht nur die Verschiedenheit der Vermigen, sondern diese sind auch
verschieden durch die Verschiedenheit der Gegenstinde, auf welche sie
wesentlich eingestellt sind, '

2 Instit. psychol. II. 228.
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horbaren Gegenstinde fillt und daB das Hoéren weder
licht noch farbig sei, so kann man doch wohl auch sagen,
daB es kein gefidrbtes Sehen und kein klingendes Horen
gibt,! daB also weder das Sehen vom Gesichtssinn noch
das Horen vom GehOrssinn wahrgenommen wird.
Indessen soll hier auf diesem Gedanken nicht weiter
bestanden werden, da man ja eventuell diese Begriindung
der Annahme eines Gemeinsinnes fallen lassen und den
Beweis fiir seine Existenz und Verschiedenheit von den
AuBensinnen aus der Zusammenfassung der einzelnen
Sinneswahrnehmungen fithren konnte. Von groBerer Be-
deutung scheint ein anderes Bedenken gegen die Identitit
der bewuliten Sinneserkenntnis mit dem BewuBtseinsakt
zu sein, daB nadmlich, wenn der Sinn seinen eigenen Akt
erfaflt, demselben eine Reflexion in der eigentlichen und
strengen Bedeutung des Wortes zugeschrieben wird; eine
solche kann aber einem organischen Vermogen nicht zu-
kommen; man miifite also die Sinneswahrnehmung fir ein
organloses Erkennen halten, wodurch dann der Unter-
schied zwischen Sinn und Verstand verwischt und eine
Reihe unannehmbarer Folgerungen (Verniinftigkeit und
Freiheit der Tiere, Subsistenz und Unsterblichkeit der
Tierseele) notwendig gemacht wiirde. Aus diesem Grunde
erscheint auch die Losung unbefriedigend, welche Willems?
von einem Einwand gegen die Annahme eines Gemein-
sinnes gibt. Man diirfe nicht sagen, so fithrt Willems aus,
daB es eines neuen inneren Sinnes bediirfte, um die Tatig-
keit des Gemeinsinnes wahrzunehmen, und daB man so
in der Aufstellung von inneren Sinnen bis ins Unendliche
fortschreiten miiBte; denn das Formalobjekt des Gemein-
sinnes seien alle sinnlichen Titigkeiten, daher auch seine
eigenen Akte; sonst miilte man allerdings entweder

1 Aristoteles scheint anderer Auffassung zu sein, wenn er De an, IIL
c. 1. schreibt: "Ez. d% zel 16 o0pdv dotwv og xeypoudricrov. To yag
alodnrnoiov dextizov Tov alo9nrot avev tiic VAng fxectov. Allein
ganz abgesehen von dem einschrinkenden wg, ist diese Sprachweise jeden-
falls nicht iiblich und auch nicht im strengen Sinne zu nehmen. Der
hl. Thomas, der in seinem Kommentar diese Stelle des Aristoteles un-
beanstandet 14ft, bemerkt selbst anderswo (S. theol. 1. q. 78. a. 8. c.):
»Spiritualis (est immutatio) secundum quod forma immutantis recipitur in
Immutato secundum esse spirituale, ut forma coloris in pupilla, quae non
fit per hoc colorata.“ Wir kommen iibrigens spiter noch auf die Lehre
des Aristoteles zuriick.

? Instit. phil. II. 303.
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unendlich viele innere Sinnesvermogen aufstellen oder aber
behaupten, daf} die Seele fiir sich allein, ohne Vermittlung
einer Potenz imstande sei jenen Akt zu erkennen, was dem
Wesen unserer Erkenntnis widerstreite. Diese Antwort
erscheint deswegen als nicht ausreichend, weil auch hier
der Akt eines sinnlichen Vermodgens zu seinem eigenen
Objekt gemacht, also eine eigentliche Reflexion eines Sinnes
behauptet wird. Konnte man nicht jener Schwierigkeit die
Frage entgegenstellen, ob sie wirklich auf einem realen
Fundament oder nur auf einer fingierten Voraussetzung
beruhe, ob es wirklich Tatsache sei, dall wir uns der
Akte des Gemeinsinnes sinnlich bewufit sind? Wenn
nicht — und meines Wissens liegt fur diese Annahme
wirklich kein Grund vor — dann bedarf es natiirlich auch
nicht einer unendlichen Reihe innerer Sinne.

Doch man wird auf gegnerischer Seite eben das be-
streiten, daBl der Akt des Gemeinsinnes nicht sinnlich
bewullt sei. Denn in diesem Ialle wire dieser Akt -
wenigstens bei den Tieren, die keine ilibersinnliche Er-
kenntniskraft besitzen — vollig unbewuBt; ein unbewulter
Erkenntnisakt sei aber ein Widersinn. Denn jedes ge-
schopfliche Erkennen habe eine transzendentale Beziehung
sowohl zum Objekt, das es vergegenwirtigt, als auch zum
Subjekt, dem es dasselbe vergegenwirtigt. Wie es daher
jedem Erkenntnisakt wesentlich ist, dem Erkennenden einen
Gegenstand zu offenbaren, so sei es ihm auch wesentlich
sich selbst, wenn auch nur in zweiter Linie und indirekt,
dem Erkennenden zu manifestieren.! Ich habe iiber diese
Begriindung wiederholt und andauernd nachgedacht, allein
es ist mir nicht gelungen, mich von ihrer durchschlagenden
Kraft zu iiberzeugen. Wire der Erkenntnisakt eine Reali-
tat, in der das Objekt erkannt wird, dann konnte man
allenfalls obigen SchluBl gelten lassen; in dieser Realitét
wiirden dann (wenigstens moglicherweise) ihre beiden Be-
ziehungen zum Subjekt und zum Objekt,”? und damit das
Subjekt und das Objekt selbst, allerdings beide indirekt,
geschaut werden. Allein nicht im Erkenntnisakt erkennen

1 T. Pesch, Inst. log. 1I. 163—154. — id. Inst. psych. II. 114—115.
Vgl. auch Jos. Gredt, Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae I
(2Friburgi Brisg. 1909) 393.

2 (Genau besehen hat der Erkenntnisakt keine Beziehung zum Objekt,
sondern begriindet eine solche in dem erkennenden Subjekt, wie sogleich
ausgefiihrt werden soll.
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wir die Gegenstinde, sondern durch denselben, er ist jene
Realitit, welche uns formell zu Erkennenden macht. Schon
diese Feststellung nimmt nach meinem Dafiirhalten obiger
Begriindung den zwingenden Charakter; es diirfte sich
indessen auch positiv zeigen lassen, daB sie auf einem
Irrtum beruht und darum zu einem Irrtum fithrt. Dem
Worte ,,Subjekt” haftet nimlich eine gewisse Doppelsinnig-
keit an. Ich bin Subjekt gegeniiber meinem Erkenntnis-
akt, insofern mir ndmlich derselbe als Akzidenz inhériert;
ich bin aber auch Subjekt gegeniiber dem Erkenntnis-
objekt. Das ersterwihnte Subjektsein ist eine reale
transzendentale Beziehung, das letztgenannte eine einseitig-
reale pridikamentale Bezichung. Bei jener fungiert der
Erkenntnisakt als Beziehungsterminus, bei dieser als Be-
ziehungsgrund; und zwar ist er Beziehungsterminus, inso-
fern er Akzidenz, nicht insofern er dieses Akzidenz,
nimlich Erkenntnis ist, dagegen ist er Beziehungsgrund,
nicht insofern er Akzidenz, sondern inscofern er dieses
Akzidenz, ndmlich Erkennen ist. Infolge dessen hat die
ersterwidhnte Beziehung mit dem Erkennen als sclchem
nichts zu schaffen, und tatsichlich scheint auch im ob-
zitierten Gedankengang nur die zweite geltend gemacht
zu werden, indem man sich darauf stiitzt, daB der Vor-
stellungsakt nicht nur ein Objekt vorstellt, sondern das-
selbe einem Subjekte vorstellt. Weil aber bei dieser zweiten
Beziehung das Erkennen den Beziehungsgrund bildet,
also in gewissem Sinne die Ursache der Beziehung und
aer Natur nach frither als diese ist, kann er dieselbe
nicht zu seinem Gegenstande haben; denn die realen
Gegenstinde unseres Erkennens werden von demselben
vorausgesetzt, nicht verursacht, hochstens
Gedankendinge vermag unser Erkennen und zwar auch
nur unser geistiges KErkennen hervorzubringen. Aus
diesem Grunde, der fiibrigens schon einen Teil unserer
Untersuchung iiber das geistige BewuBtsein vorwegnimmt,
erscheint es unzuléssig, das BewuBtsein als ein wesentliches
Element jedes menschlichen! Erkennens zu bezeichnen,
und es niitzt nichts, wenn man, um dieser Folgerung zu
entgehen, den Erkenntnischarakter des Bewulltseins ab-
schwicht, indem man das ,begleitende” BewuBtsein nicht

1 Anders steht die Sache beim Erkennen des reinen Geistes, aber
auch aus einem anderen Grunde,
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als BewuBtsein im strengen Sinne dieses Wortes gelten
lassen will und es als eine Disposition des erkennenden
Subjektes bezeichnet, durch welche demselben alle Akte
seiner intellektiven und sinnlichen Wesensseite ,,experi-
mentaliter* préisent sind.! Entweder ist dieses experi-
mentale Préisentsein ein Erkennen, dann behilt die vor-
stehende Beweisfiihrung ihre Kraft, oder es ist kein Er-
kennen, und dann ist es auch kein BewulBtsein, weder im
eigentlichen noch im uneigentlichen Sinne.

Ein Bedenken muB noch zerstreut werden, ehe wir
zur Betrachtung des intellektuellen BewuBtseins tibergehen.
Es konnte ndmlich scheinen, dal durch die hier vertretene
Auffassung der Lehre des Aristoteles und des hl. Thomas
entgegengetreten werde, welche behaupten, daf der Ge-
sichtssinn sein eigenes Sehen sieht oder dall das Auge sich
selbst sieht.? Dieser Widerspruch zwischen unserer An-
schauung und derjenigen der groflen Meister der peripate-
tischen Schule ist jedoch nur scheinbar vorhanden, denn
der hl. Thomas spricht es selbst an einer Reihe von Stellen
mit aller nur wiinschenswerten Klarheit aus, daf} die Wahr-
nehmungen der besonderen Sinne nicht durch diese selbst,
sondern nur durch den Gemeinsinn erkannt werden konnen.?
Wenn er sich anderswo anders zu dullern scheint, so ist
zum Verstdndnis solcher Stellen zu beachten, daB nach

1 Pesch, Inst. psych. II. 115.

2 Arist, De an, III, e. 2. — 8. Thom. in h, L (lect. 2.) ,Actio
visus potest considerari vel secundum quod consistit in immutatione organi
a sensibill exteriori, et sic non sentitur nisi color. Tinde ista actione visus
non videt se videre. Alia est actio visus secundum quam post immuta-
tionem organi iudicat de ipsa perceptione organi a sensibili et sic visus
non videt solum colorem vel sentit, sed sentit etiam visionem coloris . . .
Potentia ergo illa, qua videmns nos videre, non est extranea a potentia
vigiva, sed differt ratione ab ipsa.“ — 8. Th. De ver. q. 1. a. 9. c. ,Sensus
non solum cognoscit sensibile, sed etiam coguoscit se sentire.“ — ib. q. 10.
a. 9. e. ,Visus primo dirigitur in colorem; sed in actum visionis suae non
dirigitur nisi per quandam reditionem dum videndo colorem videt se videre.“

3 C. gent. 1. 2. ¢. 66. ,Nullus sensus seipsum cognoscit nec suam
operationem; visus enim non videt se ipsum nec videt se videre, sed hoc
superioris potentiae est.“ — S, theol. 1. q. 78. a. 4. ad. 2. ,A sensu
communi etiam percipiuntur intentiones sensuum, sicut cum aliquis videt
se videre. Hoc enim non potest fieri per sensum proprium, qui non cog-
noscit nisi formam sensibilis, 2 quo immutatur.* — ib. q. 87. a. 3. ad. 3.
»oensus proprius sentit secundum immutationem materialis organi a sen-
sibili exteriori. Non est autem possibile, quod aliquid materiale immutet
8e ipsum, sed unum immutatur ab alio; et ideo actus sensus proprii per-
cipitur per sensum communem.“
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dem hl. Lehrer der Gemeinsinn die Wurzel und Quelle
der verschiedenen Einzelsinne ist,! und dall wegen dieser
innigen Verbindung die Einwirkung des sinnlich wahr-
nehmbaren Gegenstandes auf das wahrnehmende Subjekt
ihren vollen AbschluBl nicht im dufleren, sondern im inneren
Sinn, im Gemeinsinn findet,? weshalb derselbe auch alle
Objekte der #dulBleren Sinne wahrzunehmen imstande ist.?
Infolgedessen ist ,,Sehvermdgen® (visus) nicht blo8 jener
duBlere Sinn, dessen Organ das Auge ist, sondern auch
der Gemeinsinn.® Dem Sehvermégen als duBlerem Sinn
spricht nun der hl. Thomas die Fihigkeit ab, seinen eigenen
Akt wahrzunehmen, wihrend er dieselbe dem Sehvermdégen
als innerem Sinn zugesteht. Denn da beide Sehvermogen
voneinander zwar sachlich, aber nicht adiquat verschieden
sind, kann der Akt des duBeren Sehens dem inneren Sinn
zugeschrieben und die Wahrnehmung des Sehens durch
den Gemeinsinn als Erkenntnis des eigenen Aktes, als ein
gewisses Zuriickkehren zu sich selbst, als eine unvoll-
kommene Reflexion bezeichnet werden.® Diese Lehre des
hl. Thomas bedeutet keine Korrektur, sondern eine Er-
klirung des Aristoteles, der sich iibrigens selbst an anderer
Stelle ganz klar gegen das Vermogen der &duBleren Sinne
den eigenen Akt wahrzunehmen ausspricht.®

1 8. theol. 1. q. 78. a. 4. ad 1. ,Sensus interior non dicitur communis
per praedicationem sicut genus, sed sicut communis radix et principium
exteriorum sensuum.“ — De an. IIL lect. 8. ,Vis sensitiva diffunditur in
organa quinque sensuum ab aliqua una radice communi, a qua procedit vis
gentiendi in omnia organa, ad quam etiam terminantur omnes immutationes
singulorum organorum.*

2 8. theol. 1. q. 78. a. 4. ad 2. ,Sensus proprius non cognoscit nisi
formam sensibilis, a quo immutatur, in qua immutatione perficitur visio,
ot ex qua lmmutatlone sequitur alia immutatio in sensu communi, qui
visionem percipit.“

8 8. theol, 1. q. 1. a. 3, ad 2. ,,Oblectum sensus communis est sen-
gibile, quod comprehendit sub se visibile et audibile. Unde sensus commums,
<cum sit una potentia, extendit se ad omnia obiecta quinque sensuum.“ —
ib. q. 57. a. 2. c. ,Sensus communis, qui est superior, quam sensus proprius,
licet sit unica potentia, omnia cognoscit, quae quinque sensibus exterioribus
cognoscuntur.“

¢+ S. Thom. De an. IIL lect. 8. (Radix communis sensuum) , potest
considerari dupliciter: uno modo, prout est principium unum et terminus
unus omnium sensibilium immutationem; alio modo, prout est principium
ot terminus huius et illius sensus.”

5 Vgl. Franc. Ferrariensis in 8. c. gent. 1. IL c. 66.

¢ Arist. De somno et v1g c. 2. ,,mepxe:. xad sxaamv aw&ygo‘w
z0 usv L Ldzov, 70 d‘e T xowov. 'Id‘wv ,uz:v ocov TH ozpsz 1,'0 ogrxv, Ty
d ocxor; TO Gxovew xal TOlC GAloLG XQTR TOV QUTOV Tomoy’ gote 0¢ Tig

Jahrbuch fiir Philosophie ete. XXVI. 5
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Wir kommen nunmehr zum schwierigsten Teile unserer
Arbeit, nimlich zur Untersuchung des Verhéltnisses zwischen
dem intellektuellen Bewulitsein und dem bewulBten Ver-
standesakt. Schwieriger als die vorausgehenden Teile ist
dieser deshalb, weil hier ein Umstand wegfillt, der uns
bisher die Arbeit erleichtert hat. Sowohl der Willensakt
als auch der Akt des AuBlensinnes werden durch ein vom
Willen und vom AulBlensinn real verschiedenes Vermdogen
wahrgenommen, infolgedessen muB auch dieser Wahr-
nehmungsakt von dem wahrgenommenen Akt real ver-
schieden sein. Anders steht die Sache beim Verstand.
Als geistiges Erkenntnisvermdgen vermag er iiber sich
selbst und seinen eigenen Akt zu reflektieren, daher ge-
horen hier der BewubBtseinsakt und der bewulite Akt der-
selben Seelenkraft an.! Sind beide vielleicht nur ein ein-
ziger, bloB begrifflich verschiedener Akt dieses einen
Vermogens? Ich glaube diese Frage verneinen zu sollen.
Der Grund dafiir wurde bereits frither gelegentlich an-
gedeutet. Der menschliche Intellekt ist namlich, wie alle
Erkenntnisvermogen des Menschen, seinem Wesen nach
eine rein passive Anlage,? erzeugt infolgedessen nicht
seinen Gegenstand (abgesehen vom Gedankending, dessen
ganzes Sein eben in seinem Gedachtsein besteht), sondern

xol xowq vaamg axo)ov{}ovacc naamg, 17 /ca:, opa -‘ﬁab dxoveL xol
aloQaveTal oV yap 09 1§ y& oweL 60&, 6TL 0Q&.

1 Wenn ich hier von Reflexion des Verstandes iiber seinen eigenen
Akt spreche, so bedeutet das keineswegs eine Verkennung des Fragepunktes;
ich halte mir wohl vor Augen, daf die gegenwirtige Untersuchung jene
Erkenntnis unserer psychischen Tétigkeiten zum Gegenstande hat, welche
man ,direktes® oder ,begleitendes” BewuBtsein zu nennen und dem ,reflexen
Bewufitsein gegeniiberzustellen pflegt. Indessen ist auch das erstgenannte
Bewufitsein von Verstandesakten eine wahre und eigentliche Reflexion, und
wenn man dieses Wort gegenwirtig vielfach in einem anderen Sinne an-
wendet, so liegt in diesem Gebrauch eine Verengung des Begriffes, an der
die Phantasie einen groferen Anteil zu haben scheint als der Verstand.
In Gott, wo Erkenntniskraft, Erkenntnistatigkeit und Erkenntnisgegenstand
auf das vollkommenste eins sind, findet der hl. Thomas auch die voll-
kommenste Reflexion, S, theol. 1, q. 14. a. 2. ad 1. ,Redire ad essen-
tiam suam nihil aliud est quam rem subsisterein seipsa. Forma
enim, inquantum perficit materiam dando ei esse, quodammodo supra ipsam
effunditur; inquantum vero in se ipsa habet esse, in se ipsam redit. Vir-
tutes igitur cognoscitivae quae non sunt sub51stentes sed actus aliquorum
organorum, non cognoscunt se ipsas ... Sed vxrtutes cognosmtlvae per se
subsistentes cognoscunt se ipsas ... Per se autem subsistere maxime con-
venit Deo. Unde secundum hune modum loquendi 1pse est maxime
rediens ad essentiam suam et cognoscens se ipsum.

2 8, theol. 1. q. 79. a. 2.



Das Verhiltnis des BewuBtseinsaktes zum bewufBiten Akt. 67

setzt ihn voraus. Damit erscheint aber die Annahme un-
vereinbar, dal} der intellektuelle BewuBtseinsakt mit dem
bewuBiten Verstandesakt identisch sei. Denn da mnach
dieser Voraussetzung der Akt, welcher Gegenstand des
Bewultseins ist, vom Verstande hervorgebracht wird und
zwar durch denselben Verstandesakt hervor-
gebracht wird, durch welchen er bewult ist, wiirde
eine und dieselbe Betitigung des Intellekts ihr reales Ob-
jekt schaffen und erkennen, das heifit, der Intellekt wére
ein aktives Vermogen. Man wende dagegen nicht ein, daf
nach der Lehre des hl. Thomas auch beim geschaffenen
reinen Geist der Bewultseinsakt und der bewulite Akt in
eine Realitit zusammenfallen. Beim reinen Geist liegt
eben die Sache ganz anders als beim menschlichen Ver-
stand. Denn da das direkte und erste Erkenntnisobjekt
des reinen Geistes seine eigene Wesenheit ist, welcher sein
Erkenntnisakt als Eigentiimlichkeit (acmdens proprium)
anhaftet, vermag er durch ebendenselben Akt, durch
welchen er seine Wesenheit erfalBit, auch deren eigentﬁm-
liche Vollkommenheit, nimlich sein Erkennen zu erfassen.
Fur uns Menschen aber ist, wenigstens im Zustande der
Vereinigung von Seele und Leib, das ersterkannte Objekt
nicht unser eigener Geist, sondern die korperliche Wesen-
heit, dieser haftet aber unser Erkennen nicht an, kann
daher auch nicht zugleich mit ihr erkannt werden. Gegen
diesen Gedankengang des hl. Thomas! wendete P. T. Pesch?
allerdings ein, daB ich ebenso gut ein Objekt als von mir
erkannt erfassen kann, wie ich es als ausgestattet mit einer
gewissen Vollkommenheit zu denken vermag. Allein diese
Antwort iibersieht doch, dafl das Erkanntwerden des Ob-
jektes an demselben keine Realitdt, sondern eine bloBe
Denomination ist; die Realitdt, von welcher diese Denomi-
nation hergeleitet ist, findet sich einzig im Erkennenden
und ist dessen Erkenntnisakt, und darum miissen wir uns
unseres Erkennens schon bewuBt geworden sein, ehe wir
einen Gegenstand als erkannt erkennen und benennen
kdnnen. ‘

Man konnte gegen die hier vertretene Anschauung
etwa einwenden: Damit wir ein Objekt geistig erkennen,
ist weiter nichts erfordert, als daB es in Wirklichkeit und
nicht bloB der Anlage nach (wie etwa die korperlichen

1 8. theol. 1. q. 87. a. 3. .ad 2. 2 Inst. psych. III. 168.

R¥
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Dinge in ihrem physischen Sein) geistig erkennbar d. i.
immateriell sei, und dal} es in unserem Verstande in letzter
Wirklichkeit (in actu secundo) gegenwirtig sei; beiden
Bedingungen entspricht aber unser Verstandesakt, durch
welchen wir irgendein Objekt erfassen: als geistige Realitét
ist er, ohne einer vorhergehenden Abstraktion zu bediirfen,
wirklich geistig erfaflbar, und als Akt unseres Verstandes
ist er in unserem geistigen Erkenntnisvermogen in letzter
Wirklichkeit vorhanden; mithin bedarf es keines neuen
Aktes, sondern es geniigt seine bloBe Anwesenheit, um ihn
zu erkennen. Was ist darauf zu erwidern?

Der hl. Thomas legt uns die Losung dieser Schwierig-
keit nahe, wo er von dem Erkennen unseres Willensaktes
durch den Verstand handelt. Um dieses zu erkliren, be-
gniigt er sich nicht damit festzustellen, dafl der Willens-
akt im Verstande ist, sondern er betont nachdriicklich,
daBl er auch intelligiblerweise im Verstande ist. Nicht
jede beliebige aktuelle Gegenwart eines Seins im Verstande
reicht also hin, damit dieses Sein wirklich erkannt werde,
vielmehr ist auBerdem noch erfordert, dal es intelligibel,
intentional, objektiv im Verstande gegenwirtig sei und
nicht blof seinem physischen Sein nach das Erkenntnis-
vermogen subjektiv aktuiere.! Dieser Bedingung aber
ermangelt unser Verstandesakt als solcher: er ist die ob-
jektive und intelligible Gegenwart eines Auflendinges in
uns, ist aber selbst zunéchst nur seiner physischen Realitét
nach im Verstande wie die Verwirklichung in der sub-
jektiven Anlage als deren Verwirklichung gegenwirtig,
wiahrend jedes Erkennen darin besteht, daBl das erkennende
Subjekt das erkannte Objekt zwar in sich trigt, aber sich
dasselbe nicht zu eigen macht, sondern es in seiner
Objektivitat beldft.?

Allein, so konnte man fragen, wiirde uns die Annahme
eines realen Unterschiedes zwischen dem intellektuellen
BewuBtseinsakt und dem bewufBiten Verstandesakt nicht
zur Annahme einer unendlichen Anzahl von gleichzeitig
vorhandenen Akten hinausdringen? Denn wenn irgend-
ein Verstandesakt nur durch einen davon verschiedenen
Akt bewuBt werden kann, dann kann auch dieser Bewuf}t-
seinsakt nur durch einen zweiten bewufit werden, dieser

1 8. Theol. 1. q. 87. a. 4. ¢. ,Quod intelligibiliter est in aliquo
intelligente, consequens est, ut ab eo intelligatur®,
2 Vgl. Caiet. in S. theol. 1. q. 87. a. 3.
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durch einen dritten und so fort ins Unendliche. C. Willems?
stiitzt sich besonders auf diesen Grund, scheint jedoch
iibersehen zu haben, dall schon der hl. Thomas sich den
gleichen Einwand vorgelegt und ihn auch beantwortet
hat. Ja, der engelgleiche Lehrer nimmt gerade dieses
Bedenken zum Anlafl, um in einer jeden Zweifel aus-
schlieBenden Weise seine eigene Auffassung auszusprechen,
und fiigt dann in Beantwortung der erhobenen Schwierig-
keit kurz und biindig bei: Es steht nichts im Wege, dem
Intellekt eine potentielle Unendlichkeit beizulegen.? Diese
Losung ist offenbar in dem Sinn zu deuten, daBl tatséch-
lich jeder Verstandesakt, der bewuflit wird, durch einen
von ihm verschiedenen Bewulitseinsakt bewuBt wird, daB
infolgedessen eine unendliche Menge von Akten mdglich
wire, deren einer das Bewufltsein des anderen wire, daf}
aber diese Moglichkeit immer nur Moglichkeit bleibt, daB
also in Wirklichkeit ein Akt unbewullt ist und die Kette
der BewulBtseinsakte abreifit, so dall der Einwand von einer
irrigen Voraussetzung ausginge. In der Tat erscheint die
Annahme, dall jeder Verstandesakt bewullt sei, durch
nichts gerechtfertigt. Die Erfahrung weist Falle auf,
welche dieser Meinung zum mindesten Schwierigkeiten
bereiten, und die spekulative Begriindung derselben aus
der Natur des Erkennens sahen wir uns schon frither als
unstichhaltig abzulehnen gendétigt.

Somit diirfte es auch bezliglich des Verstandesaktes
bei dem Dbleiben, was wir bereits frither beziiglich der
Akte unseres Begehrens und unserer sinnlichen Wahr-
nehmung ausgesprochen haben: Der BewuBtseinsakt ist
von dem bewuliten Akt verschieden. Nachdem wir dieses
allgemeine Urteil in mehrere Teilbehauptungen =zerlegt
und diese im einzelnen begriindet und verteidigt haben,
eriibrigt uns nur noch, auf einige Schwierigkeiten zu

t Inst. phil. 1. 145.

2 8. theol. 1. q. 87. a. 3. obi. 2. ,Quidquid cognoscitur, aliquo actu
cognoscitur; si igitur intellectus cognoseit actum suum, aliquo actu cog-
noscit illum et iterum illum actum alio actu; erit ergo procedere in infini-
tum, quod videtur impossibile . . . Ad secundum dicendum, quod ipsum
intelligere humanum non -est actus et perfectio naturae intellectae, ut sic
possit uno actu intelligi natura rei materialis et ipsum intelligere, sicut
uno actu intelligitur res cum sua perfectione; unde alius est actus, quo
Intellectus intelligit lapidem et alius est actus, quo intelligit se intelligere
lapidem;’ et sic deinde. Nec est inconveniens intellectum esse infinitum in
potentia,«
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antworten, welche gegen diese Lehre als Ganzes ins Feld
gefithrt werden.

Ganz kurz koénnen wir nach den vorstehenden Aus-
fithrungen den Einwand Willems! erledigen, daB kein Grund
vorliege, eine reale Unterscheidung anzunehmen; denn die
Behauptung, eine und dieselbe Realitdt konne nicht zu-
gleich Subjekt und Objekt des Erkennens sein, sei un-
richtig und wiirde schlieBlich jedes BewuBtsein unmoglich
machen. Letzteres ist gewill zuzugeben, allein wir haben
uns in unserem Beweisverfahren auf diesen Irrtum 'durch-
aus nicht gestiitzt, und so diirfte die vorliegende Abhand-
lung, welche eine Reihe anderer Griinde fiir die reale
Verschiedenheit des BewuBtseinsaktes und des bewuliten
Aktes beibringt, in ihrer Ginze eine Antwort auf diesen
Einwand Willems sein.

Derselbe Autor verweist weiterhin auf das Zeugnis
unseres Selbstbewulitseins, welches uns die Identitit des
Bewulitseins und des bewuBtes Aktes verbiirge.? Ich glaube,
dafBl uns das ,,direkte‘ oder ,begleitende* BewuBtsein weiter
nichts bezeugt als die Tatsache, dafl irgendeine psychische
Tatigkeit in uns vorhanden ist und von uns wahrgenommen
wird; das Urteil dariiber, ob diese psychische Titigkeit
und ihre Wahrnehmung eine und dieselbe oder zwei Reali-
titen sind, fillt erst die analysierende Reflexion, diese
aber gewidhrt uns keine unmittelbare Gewilheit und daher
ist mit der blofien Berufung auf ihr Zeugnis nichts gedient,
vielmehr ist eben die Richtigkeit desselben nachzupriifen.

Doch — so argumentiert Willems weiter® — wenn
wir es in der Tat mit zwei psychischen Tatigkeiten zu
tun hétten, dann miiBlten wir ja ein eigenes Bewultseins-
vermoOgen annehmen, da ja die Seele nur durch ihre Ver-
mogen sich betiitigt; ein solches Vermogen sei aber abzu-
lehnen. Die Ausfithrungen dieser Abhandlung diirften
wohl die Unterscheidung mit hinreichender Deutlichkeit
an die Hand geben, wodurch sich dieser Einwand ent-
kriaften 148t. Irgendein Vermdgen, dessen Akt das Be-
wuBtsein ist, ist gewiB anzunehmen, das will ja doch auch
Willems nicht leugnen; daff dieses Vermdgen verschieden
sei von jenem, dessen Akt das Objekt des Bewufitseins
bildet, ist richtig fiir die Akte des Begehrens und der
sinnlichen Wahrnehmung, unrichtig fiir die Akte des Ver-

1 Instit, philos, 1. 145. * Ebd, 144. 3 Ebd. 145.
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standes. Unser sinnliches Erkennen und Begehren werden
durch den Gemeinsinn, das geistige Erkennen und Begehren
durch den Verstand, aber durch einen vom bewuBten Akt
verschiedenen Akt des Verstandes wahrgenommen. Ein
spezifisches Bewulltseinsvermdgen ist tiberfliissig.

Ehe wir schlieBen, méchten wir noch auf eine Konse-
quenz der hier vorgetragenen Lehre verweisen, um zu
zeigen, daBl es sich in dieser Frage nicht um eine hochst
iiberfliissige Spekulation, sondern um die Feststellung einer
Wahrheit handelt, von welcher die Art der Ldsung eines
der wichtigsten philosophischen Probleme abhéngt. Be-
kanntlich hat in der Frage nach der Zuverlissigkeit der
menschlichen Erkenntnisvermégen Kardinal Mercier teil-
weise neue Bahnen eingeschlagen. Er spricht von einem
Beweise (preuve) der Objektivitit der wunmittelbar er-
kannten Urteile der idealen Ordnung.! Allerdings fiigt
er sogleich bei, dafl der einzig mogliche Beweis dieser
These in der Feststellung der behaupteten Tatsache durch
das Bewulitsein bestehe. Etwas spiter aber deduziert er
aus dieser Lehre das Korollar: Der menschliche Verstand
ist fahig, die Wahrheit zu erkennen. Wir haben, so fihrt
er erliuternd fort, von vornherein ebenso den Skeptikern
das Recht abgesprochen, diese Fihigkeit zu leugnen, wie
wir den Vertretern der Theorie von den drei Grundwahr-
heiten das Recht bestritten haben, dieselbe a priori zu
behaupten; tatsdchlich 148t sich das Vermdigen unserer
Erkenntniskrifte nur durch deren Akte bewerten; auf
dem Punkte aber, auf dem wir hier angelangt sind, 148t
sich diese Féahigkeit mit Fug und Recht behaupten.? Kar-
dinal Mercier scheint also die Fahigkeit unserer Erkennt-
niskrifte zur Erfassung der Wahrheit als beweisbar zu
betrachten, und in diesem Sinne sprechen sich auch seine
zahlreichen Schiiler und Verehrer aus. So finde ich bei-
spielsweise im letzterschienenen Heft der Rivista di filo-
sofia neo-scolastica,® welche in Italien die Ideen Kardinal
Merciers besonders eifrig vertritt, die dltere Kriteriologie
Tongiorgis und die neuere der Lowener Schule dadurch
charakterisiert, daBl erstere die Zuverlidssigkeit unserer
Erkenntnisvermogen als unbeweisbar und eines Beweises
gar nicht bediirftig voraussetzen zu miissen glaubt, wihrend

1 D. Mercier, Critériologie génerale. 3Louvain 1906, p. 252.
? Mercier 1. c. 260. 3 (Firenze 1911) 149.
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letztere eine Pflicht anerkennt, dieselbe zu beweisen. Der
beigebrachte Beweis stiitzt sich, wie bereits erwihnt, auf
die Feststellung einer internen Tatsache durch unser Be-
wubBtsein. Kann er als gelungen bezeichnet werden? Wenn
das BewuBitsein und die Feststellung durch das Bewuft-
sein nichts anderes sind als der bewufite und festgestellte
Akt, dann mag die Sache angehen. Wenn aber das Be-
wuBtsein, wie wir in dieser Abhandlung zu zeigen ver-
suchten, ein zweiter Akt des Verstandes ist, verschieden
von jenem ersten, dessen Vorhandensein und Beschaffen-
heit er feststellt, dann lauft wohl das ganze Beweisver-
fahren auf einen ZirkelschluB oder im giinstigsten Falle
auf ein argumentum ad hominem hinaus und mul} deshalb
als Beweis abgelehnt werden. Man braucht deswegen
noch nicht zu Tongiorgis ,,Grundwahrheiten* zu greifen,
deren Kritik durch Kardinal Mercier gewiBl berechtigt ist.
Den richtigen Mittelweg diirfte der hl. Thomas gezeichnet
haben an einer Stelle, die auch von Kardinal Mercier
zitiert, aber, wie mir scheint, nicht ganz richtig inter-
pretiert wird: der Verstand erkennt die Wahrheit, indem
er lUber seinen Akt, iiber dessen Natur und die Natur des
aktiven Prinzips selber reflektiert und so die Hinordnung
seines Verstandes auf die Erfassung der Wahrheit erkennt.t
Von einem Erkennen des Verhiltnisses unseres Verstandes
zu den Dingen spricht der hl. Thomas und nicht von einem
Beweis desselben. Beweisen koOnnen wir die Zuver-
lissigkeit unseres Verstandes nicht, wir brauchen sie aber
auch nichtblind vorauszusetzen, sondern wirschauen
sie in dem Erkenntnisakt, dessen wir uns bewufit sind.

1 8, Thom. De ver. q. 1. a. 9. ¢. ,Veritas cognoscitur ab intellectu
secundum quod intellectus reflectitur supra actum suum, non solum secun-
dum quod cognoscit actum suum, sed secundum quod cognoscit proportionem
elus ad rem, quod quidem cognosci non potest nisi cognita natura ipsius
actus; quae cognosci non potest, nisi cognoscatur natura principil activi,
quod est ipse intellectus, in cuius natura est ut rebus conformetur; unde

secundum hoe cognoscit veritatem intellectus, quod supra se ipsum reflec-
titur.“ '



	Das Verhältnis des Bewusztseinsaktes zum bewuszten Akt

